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BEGRÜNDUNG 

1. Im Zusammenhang mit dem "Europa der Bürger" ist es ein wichtiges Anliegen der 
Kommission, das Recht der Union zu vereinfachen und klarer zu gestalten, damit es 
für den Bürger besser verständlich und zugänglich wird und er die spezifischen 
Rechte, die es ihm zuerkennt, besser in Anspruch nehmen kann. 

Dieses Ziel lässt sich so lange nicht erreichen, wie zahlreiche Vorschriften, die 
mehrfach und oftmals in wesentlichen Punkten geändert wurden, in verschiedenen 
Rechtsakten, vom ursprünglichen Rechtsakt bis zu dessen letzter geänderter Fassung, 
verstreut sind und es einer aufwendigen Suche und eines Vergleichs vieler 
Rechtsakte bedarf, um die jeweils geltenden Vorschriften zu ermitteln. 

Soll das Recht verständlich und transparent sein, müssen häufig geänderte 
Rechtsakte also kodifiziert werden. 

2. Die Kommission hat mit Beschluss vom 1. April 19871 ihre Dienststellen 
angewiesen, alle Rechtsakte spätestens nach der zehnten Änderung zu kodifizieren. 
Dabei hat sie jedoch betont, dass es sich um eine Mindestanforderung handelt, denn 
im Interesse der Klarheit und des guten Verständnisses der Vorschriften sollten die 
Dienststellen bemüht sein, die in ihre Zuständigkeit fallenden Rechtsakte in kürzeren 
Abständen zu kodifizieren. 

3. Der Europäische Rat von Edinburgh hat sich im Dezember 1992 in seinen Schluss-
folgerungen ebenfalls in diesem Sinne geäußert2 und die Bedeutung der 
Kodifizierung unterstrichen, da sie hinsichtlich der Frage, welches Recht zu einem 
bestimmten Zeitpunkt auf einen spezifischen Gegenstand anwendbar ist, Rechts-
sicherheit biete. 

Bei der Kodifizierung ist das übliche Verfahren zum Erlass von Rechtsakten der 
Union uneingeschränkt einzuhalten. 

Da an den zu kodifizierenden Rechtsakten keine materiell-inhaltlichen Änderungen 
vorgenommen werden dürfen, haben sich das Europäische Parlament, der Rat und 
die Kommission in einer Interinstitutionellen Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 
auf ein beschleunigtes Verfahren für die rasche Annahme kodifizierter Rechtsakte 
geeinigt. 

4. Mit dem vorliegenden Vorschlag soll die Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates 
vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der 
Gemeinschaft3 kodifiziert werden. Die neue Verordnung ersetzt die verschiedenen 
Rechtsakte, die Gegenstand der Kodifizierung sind4. Der Vorschlag behält den 
materiellen Inhalt der kodifizierten Rechtsakte vollständig bei und beschränkt sich 
darauf, sie in einem Rechtsakt zu vereinen, wobei nur insoweit formale Änderungen 
vorgenommen werden, als diese aufgrund der Kodifizierung selbst erforderlich sind. 

                                                 
1 KOM(87) 868 PV. 
2 Siehe Anhang 3 zu Teil A dieser Schlussfolgerungen. 
3 Durchgeführt im Einklang mit der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den 

Rat - Kodifizierung des Acquis communautaire, KOM(2001) 645 endgültig. 
4 Anhang I dieses Vorschlags. 
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5. Der Kodifizierungsvorschlag wurde auf der Grundlage einer vorläufigen konsoli-
dierten Fassung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/1968 und der sie ändernden 
Rechtsakte ausgearbeitet. Diese konsolidierte Fassung war zuvor vom Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union mit Hilfe eines Datenverarbei-
tungssystems in allen Amtssprachen erstellt worden. Sofern die Artikel neu 
nummeriert wurden, werden die alte und die neue Nummerierung einander in der 
Entsprechungstabelle in Anhang II der kodifizierten Verordnung gegenübergestellt. 
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 1612/68 (angepasst) 

2010/0110 (COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union 

(kodifizierter Text) 
 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel ⌦ 46 ⌫ , 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses5, 

nach Zuleitung des Vorschlags an die nationalen Parlamente,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren6, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

 
  

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft7 ist mehrfach und in 
wesentlichen Punkten geändert worden8. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und 
Klarheit empfiehlt es sich, die genannte Verordnung zu kodifizieren. 

 
 1612/68 Erwägungsgrund 1 

(angepasst) 

(2) Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer muss innerhalb der Union gewährleistet sein; dies 
schließt die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschied-

                                                 
5 ABl. C [...] vom [...], S. [...]. 
6 ABl. C [...] vom [...], S. [...]. 
7 ABl. L 257 vom 19.10.1968, S. 2. 
8 Siehe Anhang I. 
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lichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, 
Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen ein sowie das Recht für diese 
Arbeitnehmer, sich vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung, 
Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigten Beschränkungen innerhalb der Union zur 
Ausübung einer Beschäftigung im Lohn- oder Gehaltsverhältnis frei zu bewegen. 

 
 1612/68 Erwägungsgrund 2 

(angepasst) 

(3) Es sind die Bestimmungen festzulegen, mit denen die in den Artikeln 45 und 46 des 
Vertrages auf dem Gebiet der Freizügigkeit festgelegten Ziele erreicht werden. 

 
 1612/68 Erwägungsgrund 3 

(4) Die Freizügigkeit ist ein Grundrecht der Arbeitnehmer und ihrer Familien; die 
Mobilität der Arbeitskräfte innerhalb der Union soll für den Arbeitnehmer eines der 
Mittel sein, die ihm die Möglichkeit einer Verbesserung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen garantieren und damit auch seinen sozialen Aufstieg erleichtern, wobei 
gleichzeitig der Bedarf der Wirtschaft der Mitgliedstaaten befriedigt wird; allen 
Arbeitnehmern der Mitgliedstaaten muss das Recht zuerkannt werden, eine von ihnen 
gewählte Tätigkeit innerhalb der Union auszuüben. 

 
 1612/68 Erwägungsgrund 4 

(5) Dieses Recht steht gleichermaßen Dauerarbeitnehmern, Saisonarbeitern, Grenzarbeit-
nehmern oder Arbeitnehmern zu, die ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit einer 
Dienstleistung ausüben. 

 
 1612/68 Erwägungsgrund 5 

(angepasst) 

(6) Damit das Recht auf Freizügigkeit nach objektiven Maßstäben in Freiheit und 
Menschenwürde wahrgenommen werden kann, muss sich die Gleichbehandlung 
tatsächlich und rechtlich auf alles erstrecken, was mit der eigentlichen Ausübung einer 
Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis und mit der Beschaffung einer Wohnung im 
Zusammenhang steht; ferner müssen alle Hindernisse beseitigt werden, die sich der 
Mobilität der Arbeitnehmer entgegenstellen, insbesondere in Bezug auf die 
Bedingungen für die Integration ⌦ der ⌫ Familie ⌦ des Arbeitnehmers ⌫ im 
Aufnahmeland. 

 
 1612/68 Erwägungsgrund 6 

(7) Das Prinzip der Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer der Union schließt ein, dass 
sämtlichen Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der gleiche Vorrang beim Zugang 
zu einer Beschäftigung zuerkannt wird wie den inländischen Arbeitnehmern. 
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 1612/68 Erwägungsgrund 7 

(angepasst) 

(8) Die Zusammenführungs- und Ausgleichsverfahren und zwar insbesondere durch 
⌦ das Mittel ⌫ der unmittelbaren Zusammenarbeit zwischen den zentralen 
Dienststellen wie auch den regionalen Dienststellen der Arbeitsverwaltungen sowie 
durch eine koordinierte Information ⌦ gewährleisten ⌫ ganz allgemein eine bessere 
Transparenz des Arbeitsmarktes. Die wanderungswilligen Arbeitnehmer sind 
regelmäßig über die Lebens- und Arbeitsbedingungen zu unterrichten. 

 
 1612/68 Erwägungsgrund 8 

(9) Zwischen der Freizügigkeit der Arbeitnehmer, der Beschäftigung und der 
Berufsausbildung, insbesondere soweit diese zum Ziel hat, die Arbeitnehmer in die 
Lage zu versetzen, sich auf konkrete Stellenangebote hin zu bewerben, die in anderen 
Gebieten der Union veröffentlicht worden sind, besteht ein enger Zusammenhang; 
infolgedessen ist es notwendig, die Probleme, die sich in dieser Hinsicht stellen, nicht 
mehr getrennt, sondern in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu prüfen und hierbei 
zugleich die Arbeitsmarktprobleme auf regionaler Ebene zu berücksichtigen; es ist 
daher erforderlich, dass sich die Mitgliedstaaten bemühen, ihre Beschäftigungspolitik 
auf der Ebene der Union zu koordinieren — 

 
 1612/68 (angepasst) 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I  

DIE BESCHÄFTIGUNG ⌦ , DIE GLEICHBEHANDLUNG ⌫ UND DIE 
FAMILIENANGEHÖRIGEN DER ARBEITNEHMER 

 
 1612/68 

ABSCHNITT 1 

ZUGANG ZUR BESCHÄFTIGUNG 

Artikel 1 

(1) Jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats ist ungeachtet seines Wohnorts berechtigt, 
eine Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 
nach den für die Arbeitnehmer dieses Staates geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
aufzunehmen und auszuüben. 
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(2) Er hat insbesondere im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats mit dem gleichen 
Vorrang Anspruch auf Zugang zu den verfügbaren Stellen wie die Staatsangehörigen dieses 
Staates. 

Artikel 2 

Jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und jeder Arbeitgeber, der eine Tätigkeit im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ausübt, können nach den geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften ihre Stellenangebote und Arbeitsgesuche austauschen sowie Arbeits-
verträge schließen und erfüllen, ohne dass sich Diskriminierungen daraus ergeben dürfen. 

Artikel 3 

 
 1612/68 (angepasst) 

(1) ⌦ Die folgenden ⌫ Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder Verwaltungspraktiken 
eines Mitgliedstaats finden im Rahmen dieser Verordnung keine Anwendung:  

a) ⌦ Vorschriften, ⌫ die das Stellenangebot und das Arbeitsgesuch, den Zugang zur 
Beschäftigung und deren Ausübung durch Ausländer einschränken oder von 
Bedingungen abhängig machen, die für Inländer nicht gelten; 

b) oder ⌦ Vorschriften, ⌫ die, ohne auf die Staatsangehörigkeit abzustellen, 
ausschließlich oder hauptsächlich bezwecken oder bewirken, dass Angehörige der 
übrigen Mitgliedstaaten von der angebotenen Stelle ferngehalten werden. 

⌦ Absatz 1 ⌫ gilt nicht für Bedingungen, welche die in Anbetracht der Besonderheit der zu 
vergebenden Stelle erforderlichen Sprachkenntnisse betreffen. 

 
 1612/68 

(2) Zu den in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Vorschriften oder Praktiken gehören insbe-
sondere solche, die in einem Mitgliedstaat: 

a) ein besonderes Verfahren für die Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer zwingend 
vorschreiben; 

b) die Veröffentlichung eines Stellenangebots durch die Presse oder durch irgendwelche 
anderen Wege einschränken oder von anderen als den Bedingungen abhängig 
machen, die für den Arbeitgeber, der seine Tätigkeit im Hoheitsgebiet dieses Staates 
ausübt, gelten; 

c) den Zugang zur Beschäftigung von Bedingungen abhängig machen, die sich auf die 
Einschreibung beim Arbeitsamt beziehen, oder die namentliche Anwerbung eines 
Arbeitnehmers hindern, soweit dadurch Personen betroffen sind, die nicht im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats wohnen. 
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Artikel 4 

(1) Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, durch welche die Beschäftigung 
von ausländischen Arbeitnehmern zahlen- oder anteilmäßig nach Unternehmen, 
Wirtschaftszweigen, Gebieten oder im gesamten Hoheitsgebiet beschränkt wird, finden auf 
Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten keine Anwendung. 

 
 1612/68 (angepasst) 

(2) Wenn in einem Mitgliedstaat für Unternehmen vorgesehene Vergünstigungen von der 
Beschäftigung eines bestimmten Hundertsatzes von inländischen Arbeitnehmern abhängig 
gemacht werden, werden Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten vorbehaltlich der 
Bestimmungen der Richtlinie ⌦ Nr. 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates9 ⌫ als inländische Arbeitnehmer gezählt. 

Artikel 5 

Ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats, der im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 
eine Beschäftigung sucht, erhält dort die gleiche Hilfe, wie sie die Arbeitsämter dieses Staates 
den eigenen Staatsangehörigen gewähren, die eine Beschäftigung suchen. 

 
 1612/68 

Artikel 6 

(1) Wird ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats in einem anderen Mitgliedstaat eingestellt 
oder für eine Beschäftigung angeworben, so darf bei ihm hinsichtlich des Gesundheits-
zustands, des Berufes oder sonstiger Anforderungen auf Grund der Staatsangehörigkeit kein 
anderer Maßstab angelegt werden als bei den Arbeitnehmern, die Staatsangehörige des 
anderen Mitgliedstaats sind und die gleiche Beschäftigung ausüben wollen. 

 
 1612/68 (angepasst) 

(2) Besitzt ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats ein auf seinen Namen lautendes 
Stellenangebot eines Arbeitgebers aus einem anderen Mitgliedstaat als dem Staat, dessen 
Staatsangehöriger er ist, so darf er auf seine beruflichen Fähigkeiten hin geprüft werden, 
wenn der Arbeitgeber eine solche Prüfung bei Abgabe seines Stellenangebots ausdrücklich 
verlangt. 

                                                 
9 ABl. ⌦ L 255 vom 30.9.2005, S. 22. ⌫ 
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 1612/68 (angepasst) 
1 312/76 Art. 1, Nr. 1 

ABSCHNITT 2 

AUSÜBUNG DER BESCHÄFTIGUNG UND GLEICHBEHANDLUNG 

Artikel 7 

(1) Ein Arbeitnehmer, der Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats ist, darf auf Grund seiner 
Staatsangehörigkeit im Hoheitsgebiet der anderen Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Entlohnung, 
Kündigung und, falls er arbeitslos geworden ist, im Hinblick auf berufliche Wieder-
eingliederung oder Wiedereinstellung, nicht anders behandelt werden als die inländischen 
Arbeitnehmer. 

(2) Er genießt dort die gleichen sozialen und steuerlichen Vergünstigungen wie die 
inländischen Arbeitnehmer. 

(3) Er kann mit dem gleichen Recht und unter den gleichen Bedingungen wie die inländischen 
Arbeitnehmer Berufsschulen und Umschulungszentren in Anspruch nehmen. 

(4) Alle Bestimmungen in Tarif- oder Einzelarbeitsverträgen oder sonstigen Kollektiv-
vereinbarungen betreffend Zugang zur Beschäftigung, Entlohnung und allen übrigen Arbeits- 
und Kündigungsbedingungen sind von Rechts wegen nichtig, soweit sie für Arbeitnehmer, die 
Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten sind, diskriminierende Bedingungen vorsehen oder 
zulassen. 

Artikel 8 

Ein Arbeitnehmer, der die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt und im 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats beschäftigt ist, hat Anspruch auf gleiche 
Behandlung hinsichtlich der Zugehörigkeit zu Gewerkschaften und der Ausübung 
gewerkschaftlicher Rechte, einschließlich des Wahlrechts 1 sowie des Zugangs zur 
Verwaltung oder Leitung von Gewerkschaften.  Er kann von der Teilnahme an der 
Verwaltung von Körperschaften des öffentlichen Rechts und der Ausübung eines öffentlich-
rechtlichen Amtes ausgeschlossen werden. Er hat ferner das Recht auf Wählbarkeit zu den 
Organen der Arbeitnehmervertretungen in den Betrieben. 

⌦ Absatz 1 berührt ⌫ nicht die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, durch die in einigen 
Mitgliedstaaten weitergehende Rechte an Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten 
eingeräumt werden. 
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Artikel 9 

(1) Arbeitnehmer, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen und im 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats beschäftigt sind, genießen hinsichtlich einer 
Wohnung, einschließlich der Erlangung des Eigentums an der von ihnen benötigten 
Wohnung, alle Rechte und Vergünstigungen wie inländische Arbeitnehmer. 

 
 1612/68 (angepasst) 

(2) Die Arbeitnehmer ⌦ gemäß Absatz 1 ⌫ können sich mit dem gleichen Recht wie die 
inländischen Arbeitnehmer in dem Gebiet, in dem sie beschäftigt sind, in die Listen der 
Wohnungssuchenden einschreiben, wo solche geführt werden, und so die gleichen 
Vergünstigungen und den gleichen Rang erlangen. 

 
 1612/68 

Ihre im Herkunftsland verbliebene Familie wird zu diesem Zweck als in diesem Gebiet 
wohnend betrachtet, soweit auch für inländische Arbeitnehmer eine entsprechende 
Vermutung gilt. 

 
 Berichtigung 1612/68 

(ABl. L 295 vom 7.12.1968, S. 12) 

ABSCHNITT 3 

FAMILIENANGEHÖRIGE DER ARBEITNEHMER 

 
 1612/68 

Artikel 10 

Die Kinder eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, der im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats beschäftigt ist oder beschäftigt gewesen ist, können, wenn sie im Hoheitsgebiet 
dieses Mitgliedstaats wohnen, unter den gleichen Bedingungen wie die Staatsangehörigen 
dieses Mitgliedstaats am allgemeinen Unterricht sowie an der Lehrlings- und 
Berufsausbildung teilnehmen. 

Die Mitgliedstaaten fördern die Bemühungen, durch die diesen Kindern ermöglicht werden 
soll, unter den besten Voraussetzungen am Unterricht teilzunehmen. 



 

DE 11   DE 

KAPITEL II 

ZUSAMMENFÜHRUNG UND AUSGLEICH VON 
STELLENANGEBOTEN UND ARBEITSGESUCHEN 

ABSCHNITT 1 

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN MITGLIEDSTAATEN UND MIT DER 
KOMMISSION 

Artikel 11 

(1) Die Mitgliedstaaten oder die Kommission veranlassen oder nehmen zusammen alle 
Untersuchungen vor in Bezug auf die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit, die sie im 
Rahmen der Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union für erforderlich halten. 

Die zentralen Dienststellen der Arbeitsverwaltungen der Mitgliedstaaten arbeiten sowohl 
untereinander als auch mit der Kommission eng zusammen, um ein gemeinsames Vorgehen 
beim Ausgleich von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen in der Union und bei der damit 
zusammenhängenden Vermittlung der Arbeitnehmer herbeizuführen. 

 
 1612/68 (angepasst) 

(2) Zu diesem Zweck bestimmen die Mitgliedstaaten besondere Dienststellen, die damit 
betraut sind, die Arbeiten auf den ⌦ in Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten ⌫ Gebieten zu 
organisieren und sowohl untereinander als auch mit den Dienststellen der Kommission 
zusammenzuarbeiten. 

 
 1612/68 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jede Änderung bezüglich der Bestimmung dieser 
Dienststellen mit, und die Kommission veröffentlicht die betreffende Änderung zur 
Unterrichtung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

Artikel 12 

(1) Die Mitgliedstaaten leiten der Kommission alle die Freizügigkeit und die Beschäftigung 
der Arbeitnehmer betreffenden Informationen sowie die Angaben über die Lage und die 
Entwicklung der Beschäftigung zu. 
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 2434/92 Art. 1 Ziff. 2, 

2. Gedankenstrich (angepasst) 

(2) Die Kommission legt fest, wie die in Absatz 1 ⌦ des vorliegenden Artikels ⌫ genannten 
Informationen abzufassen sind, wobei sie der Stellungnahme des Fachausschusses ⌦ gemäß 
Artikel 29 ⌫ weitestgehend Rechnung trägt. 
 

 1612/68 (angepasst) 
1 2434/92 Art. 1 Ziff. 2, 

3. Gedankenstrich 

(3) Die Besondere Dienststelle jedes Mitgliedstaats übermittelt den Besonderen Dienststellen 
der anderen Mitgliedstaaten und dem ⌦ in Artikel 18 genannten ⌫ Europäischen 
Koordinierungsbüro gemäß den von der Kommission 1 unter weitestgehender Berück-
sichtigung der Stellungnahme des Fachausschusses ⌦ gemäß Artikel 29 ⌫  ausgearbei-
teten Verfahrensvorschriften die Informationen über die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
sowie über die Arbeitsmarktlage, die geeignet sind, den Arbeitnehmern in den anderen 
Mitgliedstaaten als Orientierungshilfe zu dienen. Diese Informationen werden regelmäßig auf 
den neuesten Stand gebracht. 
 

 1612/68 

Die Besonderen Dienststellen der anderen Mitgliedstaaten gewährleisten eine weitreichende 
Verbreitung dieser Informationen, und zwar insbesondere durch Übermittlung an die 
zuständigen Arbeitsämter und durch Einsatz aller Kommunikationsmittel, die sich zur 
Unterrichtung der interessierten Arbeitnehmer eignen. 

ABSCHNITT 2  

AUSGLEICHSVERFAHREN 

 
 2434/92 Art. 1 Ziff. 3 

(angepasst) 

Artikel 13 

(1) Die Besondere Dienststelle jedes Mitgliedstaates übermittelt den Besonderen Dienststellen 
der anderen Mitgliedstaaten sowie dem ⌦ in Artikel 18 genannten ⌫ Europäischen 
Koordinierungsbüro regelmäßig 
 

 2434/92 Art. 1 Ziff. 3 

a) die Stellenangebote, die voraussichtlich durch Staatsangehörige anderer Mitglied-
staaten befriedigt werden können; 
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b) die Stellenangebote, die an Drittstaaten gerichtet werden; 

c) die Arbeitsgesuche von Personen, die formell erklärt haben, dass sie in einem 
anderen Mitgliedstaat arbeiten möchten; 

d) nach Regionen und Wirtschaftszweigen aufgegliederte Angaben betreffend die 
Arbeitssuchenden, die sich ausdrücklich bereit erklärt haben, eine Stelle in einem 
anderen Land anzunehmen. 

Die Besondere Dienststelle jedes Mitgliedstaates leitet diese Angaben sobald wie möglich an 
die zuständigen Arbeitsämter und Arbeitsvermittlungsorganisationen weiter. 

 
 2434/92 Art. 1 Ziff. 3 

(angepasst) 

(2) Die in Absatz 1 genannten Stellenangebote und Arbeitsgesuche werden nach einem 
einheitlichen, vom Europäischen Koordinierungsbüro ⌦ gemäß Artikel 18 ⌫ in 
Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss ⌦ gemäß Artikel 29 ⌫ ausgearbeiteten Verfahren 
übermittelt. 

Erforderlichenfalls kann dieses Verfahren ⌦ entsprechend angepasst werden ⌫ . 

 
 2434/92 Art. 1 Ziff. 4 

Artikel 14 

(1) Jedes Stellenangebot im Sinne des Artikels 13, das an die Arbeitsämter eines 
Mitgliedstaats gerichtet wird, wird von den zuständigen Arbeitsämtern der anderen in Frage 
kommenden Mitgliedstaaten übermittelt und bearbeitet. 

Diese Dienststellen übermitteln den Dienststellen des ersten Mitgliedstaats genau 
umschriebene und geeignete Arbeitsgesuche. 

(2) Die in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c genannten Arbeitsgesuche werden innerhalb einer 
annehmbaren Frist, die einen Monat nicht überschreiten darf, von den betreffenden 
Dienststellen der Mitgliedstaaten beantwortet. 

 
 2434/92 Art. 1 Ziff. 4 

(angepasst) 

(3) Die Arbeitsämter gewähren den Arbeitnehmern aus den Mitgliedstaaten den gleichen 
Vorrang, wie er durch die entsprechenden Maßnahmen den inländischen Arbeitnehmern 
gegenüber den Arbeitnehmern aus ⌦ Drittstaaten ⌫ eingeräumt wird. 
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 1612/68 

Artikel 15 

(1) Die in Artikel 14 genannten Maßnahmen werden von den Besonderen Dienststellen 
durchgeführt. Soweit jedoch eine Ermächtigung seitens der zentralen Dienststellen der 
Arbeitsverwaltungen vorliegt, und soweit sich die Organisation der Arbeitsverwaltung eines 
Mitgliedstaats und die angewandten Arbeitsvermittlungsverfahren dazu eignen, 

a) ergreifen die regionalen Dienststellen der Arbeitsverwaltungen der Mitgliedstaaten 
folgende Maßnahmen: 

 
 1612/68 (angepasst) 
1 2434/92 Art. 1 Ziff. 5, 

2. Gedankenstrich (angepasst) 

i) sie nehmen untereinander die 1  ⌦ Informationen ⌫ und den Ausgleich 
von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen auf Grund der Zusammenstellun-
gen nach Artikel 13, auf die geeignete Maßnahmen folgen, unmittelbar vor; 

 
 1612/68 

ii) stellen unmittelbare Beziehungen zum Zwecke des Ausgleichs her: 

– bei auf den Namen lautenden Stellenangeboten, 

– bei Einzelarbeitsgesuchen, die an ein bestimmtes Arbeitsamt oder an 
einen zu seinem Amtsbereich gehörigen Arbeitgeber gerichtet sind, 

– bei Ausgleichsmaßnahmen für Saisonarbeitnehmer, deren Anwerbung so 
rasch wie möglich erfolgen muss; 

 
 2434/92 Art. 1 Ziff. 5, 

3. Gedankenstrich 

b) tauschen die in Grenzbereichen territorial zuständigen Dienststellen zweier oder 
mehrerer Mitgliedstaaten regelmäßig die Angaben über die in ihrem Amtsbereich 
vorliegenden Stellenangebote und Arbeitsgesuche aus und nehmen unmittelbar 
untereinander deren Zusammenführung und Ausgleich in der gleichen Weise vor wie 
mit den anderen Dienststellen der Arbeitsverwaltung ihres eigenen Landes. 
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 Erforderlichenfalls entwickeln die in Grenzbereichen territorial zuständigen 
Dienststellen ferner geeignete Strukturen für eine Zusammenarbeit und die 
Erbringung von Dienstleistungen, um 

– den Benutzern möglichst umfangreiche praktische Informationen über die 
verschiedenen Aspekte der Mobilität anzubieten  

und 

– den Sozial- und Wirtschaftspartnern, den Sozialdiensten (insbesondere 
öffentliche, private oder gemeinnützige Einrichtungen) und allen anderen 
betroffenen Einrichtungen einen Rahmen von koordinierten Maßnahmen im 
Bereich der Mobilität zu bieten; 

 
 1612/68 

c) arbeiten die amtlichen Fachvermittlungsstellen für bestimmte Berufe oder 
Personengruppen unmittelbar zusammen. 

(2) Die betreffenden Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission das im gegenseitigen 
Einvernehmen festgelegte Verzeichnis der in Absatz 1 genannten Dienststellen; die 
Kommission veröffentlicht das Verzeichnis sowie jede Änderung dieses Verzeichnisses zur 
Unterrichtung im Amtsblatt der Europäischen Union. 

Artikel 16 

Die Inanspruchnahme der Anwerbeverfahren, die von den in zwei- oder mehrseitigen 
Abkommen bzw. Übereinkommen zwischen den Mitgliedstaaten vorgesehenen Durch-
führungsorganen angewandt werden, ist nicht zwingend. 

ABSCHNITT 3  

REGULIERENDE MAßNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES GLEICHGEWICHTS 
AUF DEM ARBEITSMARKT 

Artikel 17 

 
 2434/92 Art. 1 Ziff. 6, 

1. Gedankenstrich 

(1) Auf der Grundlage eines von der Kommission anhand der Informationen der 
Mitgliedstaaten ausgearbeiteten Berichts analysieren diese und die Kommission alljährlich 
mindestens einmal gemeinsam die Ergebnisse der Maßnahmen der Union im Zusammenhang 
mit den Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen. 
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 1612/68 

(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission prüfen alle Möglichkeiten, die offenen Stellen 
vorrangig mit Staatsangehörigen aus den Mitgliedstaaten zu besetzen, um zwischen den 
Stellenangeboten und den Arbeitsgesuchen in der Union ein Gleichgewicht herzustellen. Sie 
treffen alle dazu erforderlichen Maßnahmen. 

 
 2434/92 Art. 1 Ziff. 6, 

2. Gedankenstrich 

(3) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss alle zwei Jahre einen Bericht über die 
Durchführung von Kapitel II dieser Verordnung, in dem die erhaltenen Informationen und die 
im Rahmen der Studien und Forschungen ermittelten Daten zusammengefasst werden und aus 
dem alle zweckdienlichen Angaben über die Entwicklung des Arbeitsmarktes in der Union 
hervorgehen. 

 
 1612/68 (angepasst) 

ABSCHNITT 4 

DAS EUROPÄISCHE KOORDINIERUNGSBÜRO 

Artikel 18 

Das im Rahmen der Kommission gegründete Europäische Koordinierungsbüro für den 
Ausgleich von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen — in dieser Verordnung „Europäisches 
Koordinierungsbüro“ genannt — hat die allgemeine Aufgabe, die Zusammenführung und den 
Ausgleich von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen auf Unionsebene zu fördern. Es ist 
insbesondere beauftragt, alle nach dieser Verordnung der Kommission obliegenden fachlichen 
Aufgaben wahrzunehmen und namentlich die Dienststellen der ⌦ Arbeitsämter ⌫ der 
Mitgliedstaaten in ihrer Tätigkeit zu unterstützen. 

Das Europäische Koordinierungsbüro erstellt eine Übersicht über die in den Artikeln 12 und 13 
genannten Informationen sowie über die Angaben, die sich aus den nach Artikel 11 
durchgeführten Untersuchungen und Ermittlungen ergeben, und führt darin alle 
zweckdienlichen Auskünfte über die voraussichtliche Entwicklung der Arbeitsmarktlage in 
der Union auf; diese Auskünfte werden den Besonderen Dienststellen der Mitgliedstaaten 
sowie dem ⌦ Beratenden Ausschuss gemäß Artikel 21 und dem Fachausschuss gemäß 
Artikel 29 ⌫ mitgeteilt. 
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 1612/68 

Artikel 19 

(1) Das Europäische Koordinierungsbüro ist insbesondere beauftragt, 

a) die praktischen Maßnahmen zu koordinieren, die innerhalb der Union für die 
Zusammenführung und den Ausgleich von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen 
erforderlich sind, und die sich daraus ergebende Zu- und Abwanderung von 
Arbeitnehmern zu untersuchen; 

 
 1612/68 (angepasst) 

b) in Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss ⌦ gemäß Artikel 29 ⌫ dazu 
beizutragen, dass zu diesem Zweck in verwaltungsmäßiger und technischer Hinsicht 
die Möglichkeiten für ein gemeinsames Vorgehen wahrgenommen werden; 

 
 1612/68 

c) bei besonderem Bedarf im Einvernehmen mit den Besonderen Dienststellen die 
Zusammenführung von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen vorzunehmen, deren 
Ausgleich von diesen Dienststellen durchgeführt wird. 

(2) Das Europäische Koordinierungsbüro leitet die unmittelbar an die Kommission 
gerichteten Stellenangebote und Arbeitsgesuche den Besonderen Dienststellen zu und wird 
über die weitere Bearbeitung dieser Stellenangebote und Arbeitsgesuche unterrichtet. 

Artikel 20 

 
 1612/68 (angepasst) 

Im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde jedes Mitgliedstaats und gemäß den von ihr 
nach Stellungnahme des Fachausschusses ⌦ gemäß Artikel 29 ⌫ festgelegten Bedingungen 
und Einzelheiten kann die Kommission Besuche und dienstliche Aufenthalte von Beamten 
der anderen Mitgliedstaaten sowie Programme zur Fortbildung des Fachpersonals 
veranstalten. 
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 1612/68 

KAPITEL III 

ORGANE ZUR HERBEIFÜHRUNG EINER ENGEN 
ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN MITGLIEDSTAATEN AUF 

DEM GEBIET DER FREIZÜGIGKEIT UND DER BESCHÄFTIGUNG 
DER ARBEITNEHMER 

ABSCHNITT 1  

DER BERATENDE AUSSCHUSS 

Artikel 21 

Der Beratende Ausschuss ist beauftragt, die Kommission bei der Prüfung der Fragen zu 
unterstützen, die sich aus der Anwendung des Vertrages und der zu seiner Durchführung 
getroffenen Maßnahmen auf dem Gebiet der Freizügigkeit und der Beschäftigung der 
Arbeitnehmer ergeben. 

 
 1612/68 (angepasst) 

Artikel 22 

Der Beratende Ausschuss ist insbesondere beauftragt, 

a) die Probleme der Freizügigkeit und der Beschäftigung im Rahmen der 
Arbeitsmarktpolitik der einzelnen Staaten im Hinblick auf eine Koordinierung der 
Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten zu prüfen, die zu einem weiteren Ausbau 
der Volkswirtschaften sowie zu einer ausgeglicheneren Arbeitsmarktlage in der 
Gemeinschaft beitragen soll; 

b) allgemein die Auswirkungen der Durchführung dieser Verordnung und etwaiger 
ergänzender Bestimmungen zu untersuchen; 

c) der Kommission gegebenenfalls mit Gründen versehene Vorschläge zur Änderung 
dieser Verordnung vorzulegen; 

d) auf Ersuchen der Kommission oder von sich aus mit Gründen versehene 
Stellungnahmen zu allgemeinen oder grundsätzlichen Fragen abzugeben, 
insbesondere zum Informationsaustausch betreffend die Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt, zur Zu- und Abwanderung von Arbeitnehmern zwischen den 
Mitgliedstaaten, zu den Programmen oder Maßnahmen, die geeignet sind, die 
Berufsberatung und die Berufsausbildung im Interesse einer größeren Freizügigkeit 
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und besserer Beschäftigungsmöglichkeiten zu fördern, sowie zu jeder Form der 
Betreuung der Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen, einschließlich der 
sozialen Betreuung und der Unterbringung der Arbeitnehmer. 

 
 1612/68 

Artikel 23 

(1) Der Beratende Ausschuss besteht aus sechs Mitgliedern je Mitgliedstaat, und zwar zwei 
Regierungsvertretern, zwei Vertretern der Arbeitnehmerverbände und zwei Vertretern der 
Arbeitgeberverbände. 

(2) Für jede der in Absatz 1 bezeichneten Gruppen wird ein Stellvertreter je Mitgliedstaat 
ernannt. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder und der Stellvertreter beträgt zwei Jahre. Ihre 
Wiederernennung ist zulässig. 

Nach Ablauf der Amtszeit bleiben die Mitglieder und die Stellvertreter im Amt, bis ihre 
Ersetzung oder ihre Wiederernennung vollzogen ist. 

Artikel 24 

Die Mitglieder des Beratenden Ausschusses und ihre Stellvertreter werden vom Rat ernannt, 
der sich bei der Auswahl der Vertreter der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände um eine 
angemessene Vertretung der verschiedenen in Betracht kommenden Wirtschaftsbereiche 
bemüht. 

Die Liste der Mitglieder und der Stellvertreter wird vom Rat im Amtsblatt der Europäischen 
Union zur Unterrichtung veröffentlicht. 

Artikel 25 

Den Vorsitz im Beratenden Ausschuss führt ein Mitglied der Kommission oder dessen 
Vertreter. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil. Der Ausschuss tritt 
mindestens zweimal im Jahr zusammen. Er wird von seinem Vorsitzenden auf eigene 
Veranlassung oder auf Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder einberufen. 

Die Sekretariatsgeschäfte werden von den Dienststellen der Kommission wahrgenommen. 

Artikel 26 

Der Vorsitzende kann Personen oder Vertreter von Einrichtungen, die über umfassende 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Beschäftigung und dem Gebiet der Zu- und Abwanderung 
von Arbeitnehmern verfügen, als Beobachter oder Sachverständige zu den Sitzungen 
einladen. Er kann Fachberater hinzuziehen. 
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Artikel 27 

(1) Der Beratende Ausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder 
anwesend sind. 

(2) Die Stellungnahmen sind mit Gründen zu versehen; sie werden mit der absoluten 
Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen beschlossen; ihnen ist eine Darstellung der 
Auffassungen der Minderheit beizufügen, wenn diese es beantragt. 

Artikel 28 

Der Beratende Ausschuss legt seine Arbeitsmethoden in einer Geschäftsordnung fest, die in 
Kraft tritt, wenn der Rat sie nach Stellungnahme der Kommission genehmigt hat; die vom 
Beratenden Ausschuss eventuell beschlossenen Änderungen treten nach dem gleichen 
Verfahren in Kraft. 

ABSCHNITT 2  

DER FACHAUSSCHUSS 

Artikel 29 

Der Fachausschuss ist beauftragt, die Kommission bei der Vorbereitung, der Förderung und 
der laufenden Beobachtung der Ergebnisse aller technischen Arbeiten und Maßnahmen zur 
Durchführung dieser Verordnung und etwaiger ergänzender Bestimmungen zu unterstützen. 

Artikel 30 

Der Fachausschuss ist insbesondere beauftragt, 

a) die Zusammenarbeit zwischen den betreffenden Verwaltungen der Mitgliedstaaten in 
allen fachlichen Fragen, die die Freizügigkeit und die Beschäftigung der 
Arbeitnehmer betreffen, zu fördern und zu vervollkommnen; 

b) Verfahren für die organisatorische Durchführung der gemeinsamen Tätigkeit der 
betreffenden Verwaltungen auszuarbeiten; 

c) die Zusammenstellung zweckdienlicher Auskünfte für die Kommission und die 
Durchführung der in dieser Verordnung vorgesehenen Untersuchungen und 
Ermittlungen zu erleichtern, sowie den Informations- und Erfahrungsaustausch 
zwischen den betreffenden Verwaltungen zu fördern; 

d) in technischer Hinsicht zu prüfen, wie die Kriterien, nach denen die Mitgliedstaaten 
die Lage auf ihrem Arbeitsmarkt beurteilen, einander angeglichen werden können. 
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Artikel 31 

(1) Der Fachausschuss besteht aus Regierungsvertretern der Mitgliedstaaten. Jede Regierung 
ernennt als Mitglied des Fachausschusses eines der Mitglieder, die sie im Beratenden 
Ausschuss vertreten. 

(2) Jede Regierung ernennt einen Stellvertreter aus dem Kreis der übrigen Regierungs-
vertreter, die dem Beratenden Ausschuss als Mitglieder oder Stellvertreter angehören. 

Artikel 32 

Den Vorsitz im Fachausschuss führt ein Mitglied der Kommission oder dessen Vertreter; der 
Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil. Der Vorsitzende und die Mitglieder des 
Ausschusses können Fachberater hinzuziehen. 

Die Sekretariatsgeschäfte werden von den Dienststellen der Kommission wahrgenommen. 

Artikel 33 

Die vom Fachausschuss ausgearbeiteten Vorschläge und Stellungnahmen werden der 
Kommission zugeleitet und dem Beratenden Ausschuss zur Kenntnis gebracht. Diesen 
Vorschlägen und Stellungnahmen ist eine Darstellung der Auffassungen der einzelnen 
Mitglieder des Fachausschusses beigefügt, wenn diese es beantragen. 

Artikel 34 

Der Fachausschuss legt seine Arbeitsmethoden in einer Geschäftsordnung fest, die in Kraft 
tritt, wenn der Rat sie nach Stellungnahme der Kommission genehmigt hat; die vom 
Fachausschuss eventuell beschlossenen Änderungen treten nach dem gleichen Verfahren in 
Kraft. 

KAPITEL IV 

 
 1612/68 (angepasst) 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 35 

Die ⌦ am 8. November 1968 ⌫ geltenden Geschäftsordnungen des Beratenden 
Ausschusses und des Fachausschusses werden weiter angewandt. 
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Artikel 36 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die Bestimmungen des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft über den Zugang zu qualifizierten Beschäftigungen auf dem 
Kerngebiet und die Vorschriften zur Durchführung ⌦ dieses Vertrages ⌫ . 

Diese Verordnung gilt jedoch für die in Unterabsatz 1 genannte Gruppe von Arbeitnehmern 
sowie ihre Familienangehörigen, soweit deren Rechtsstellung in ⌦ dem ⌫ in Absatz 1 
genannten ⌦ Vertrag ⌫ oder ⌦ den in Absatz 1 genannten ⌫ Vorschriften nicht geregelt 
ist. 

(2) Diese Verordnung berührt nicht die gemäß Artikel ⌦ 48 ⌫ des ⌦ AEU-Vertrages ⌫ 
erlassenen Bestimmungen. 

(3) Diese Verordnung berührt nicht jene Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die sich aus 
besonderen Beziehungen zu einzelnen außereuropäischen Ländern oder Gebieten oder aus 
künftigen Abkommen mit diesen Ländern oder Gebieten auf Grund institutioneller Bindungen 
herleiten, die ⌦ am 8. November 1968 bestanden haben oder ⌫ die sich aus den ⌦ am 
8. November 1968 ⌫ bestehenden Abkommen mit einzelnen außereuropäischen Ländern 
oder Gebieten auf Grund institutioneller Bindungen herleiten. 

 
 1612/68 

Die Arbeitnehmer dieser Länder und Gebiete, die entsprechend dieser Vorschrift eine 
Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis im Hoheitsgebiet eines der betreffenden 
Mitgliedstaaten ausüben, können sich im Hoheitsgebiet anderer Mitgliedstaaten nicht auf 
diese Verordnung berufen. 

Artikel 37 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission zur Unterrichtung den Wortlaut der 
zwischen ihnen auf dem Gebiet der Beschäftigung geschlossenen Abkommen, 
Übereinkommen oder Vereinbarungen, und zwar in der Zeit von der Unterzeichnung bis zum 
Inkrafttreten dieser Abkommen, Übereinkommen oder Vereinbarungen. 

Artikel 38 

Die Kommission erlässt die für die Anwendung dieser Verordnung notwendigen 
Durchführungsvorschriften. Zu diesem Zweck handelt sie in enger Fühlungnahme mit den 
zentralen Verwaltungen der Mitgliedstaaten. 

 
 1612/68 (angepasst) 

Artikel 39 

Die Verwaltungsausgaben ⌦ des Beratenden Ausschusses und des Fachausschusses ⌫ 
werden im ⌦ Gesamthaushaltsplan ⌫ der Europäischen ⌦ Union ⌫ im Einzelplan der 
Kommission aufgeführt. 
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Artikel 40 

Diese Verordnung gilt für die Mitgliedstaaten und für deren Staatsangehörige, unbeschadet 
der Artikel 2 ⌦ und ⌫ 3. 

 
  

Artikel 41 

Die Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 
Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen. 

 
 1612/68 (angepasst) 

Artikel 42 

⌦ Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. ⌫ 

 
 1612/68 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
[…] […]



 

DE 24   DE 

 
 

ANHANG I  

Aufgehobene Verordnung mit Liste ihrer nachfolgenden Änderungen 

Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates 
(ABl. L 257 vom 19.10.1968, S. 2) 

 

Verordnung (EWG) Nr. 312/76 des Rates 
(ABl. L 39 vom 14.2.1976, S. 2) 

 

Verordnung (EWG) Nr. 2434/92 des Rates 
(ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 1) 

 

Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments  
und des Rates 
(ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77. Korrigierte Fassung  
in ABl. L 229 vom 29.6.2004, S. 35) 

Nur Artikel 38 Absatz 1 

_____________ 
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